
VORLESUNG „FINANZVERFASSUNGSRECHT, BUDGETRECHT UND 
STEUERRECHT“

Lehrveranstaltungsleiterin: Assoz. Prof.in Barbara Gunacker-Slawitsch

Inhalt: Die Lehrveranstaltung führt in die verfassungsrechtlichen Grundlagen 
der Staatsfinanzierung durch Steuern ein, gibt einen Überblick über den 
Zusammenhang zwischen dem Staatshaushalt im europäischen Kontext und 
Steuern und vermittelt die Grundlagen des Steuerrechts im globalen und 
europäischen Kontext.

Konkret :
• Zusammenhänge zwischen Budgetrecht und Steuerrecht
• Rechtliche Grundlagen des Haushaltsrechts
• Finanzverfassungsrechtliche und kompetenzrechtliche Einordnung 

sämtlicher Abgaben
• System der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer, der 

Umsatzsteuer und der Grunderwerbsteuer; Verkehrsteuern und 
Umweltabgaben in Grundzügen

• Grundzüge des Abgabenverfahrensrechts und des Finanzstrafrechts

Ziel: Studierende können nach Abschluss der LV praktische Fälle 
steuerrechtlich Einordnung, sind in der Lage höchstgerichtliche 
Entscheidungen zu lesen und in den Kontext des gesamten Steuerrechts zu 
stellen

Modus: Die Vorlesung in Präsenz, Vermittlung theoretischer Grundlagen und 
Anwendung auf praktisches Fälle.

Art der Abhaltung der Vorlesung:  Vorlesung, die durch die interaktive Lösung 
einfacher praktischer Beispiele ergänzt wird.

Prüfung: Schriftliche Abschlussprüfung Take-Home über den gesamten 
Inhalt der Vorlesung.

VORLESUNG „FINANZRECHT“ 

Lehrveranstaltungsleiterin: Univ.-Prof.in Dr.in Tina Ehrke-Rabel

Inhalt:  Die Lehrveranstaltung führt in die Grundlagen des Steuerrechts 
ein. Ziel ist ein Verständnis für das Steuerrecht als Mittel zur 
Finanzierung des Staates und als Instrument zur Verhaltenslenkung zu 
vermitteln. Zusätzlich soll die enge Verflechtung zwischen dem 
Steuerrecht und dem Rechnungswesen auf der einen Seite und dem 
Steuerrecht und dem öffentlichen Recht als Eingriffsrecht auf der 
anderen Seite bewusst gemacht werden.

Konkret:
• Einbettung des Steuerrechts in die Rechtsordnung
• Ertragsteuern (Einkommen- und Körperschaftsteuer)
• Umsatzsteuer
• Grunderwerbsteuer
• Grundlagen des Steuerschuldverhältnisses
• Grundlagen des Abgabenverfahrens

Ziel: Studierende können nach Abschluss der LV praktische Fälle 
steuerrechtlich einordnen und erkennen die Bedeutung von Steuern für 
das Funktionieren der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung

Modus: Die Vorlesung vermittelt theoretische Grundlagen und wendet 
sie auf praktische Fälle an.

Art der Abhaltung der Vorlesung:  Vorlesung in Präsenz, Vermittlung 
theoretischen Wissens und Anwendung auf praktische Fälle

Prüfung: schriftliche Prüfung, die online abgehalten wird, über den 
Inhalt der Vorlesung in Form von Fällen.

VORLESUNG „STAAT, ÖKONOMIE UND RECHT“

Lehrveranstaltungsleiter*innen: Univ.-Prof.in Dr.in Tina Ehrke-Rabel, 
Univ.-Prof. Dr. Jörn Kleinert

Inhalt: Die Lehrveranstaltung führt in die Zusammenhänge zwischen 
Staat, Ökonomie und Recht ein und zeigt auf, dass Recht nicht losgelöst 
von der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung betrachtet werden kann.

Ziel: Studierende können nach Absolvierung dieser Lehrveranstaltung 
die Zusammenhänge zwischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung 
erkennen.

Modus: Die Vorlesung vermittelt theoretische Grundlagen und wendet 
sie auf praktische Fälle an.

Art der Abhaltung der Vorlesung: Präsenzform

Beurteilung: Schriftlich anhand eines Essays.
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